
Grundlagen der Soziallehre der Russischen
rthodoxen Kırche (Auszuge)

Im August 2000 merabschiedete die „gibt CS nicht mehr Griechen oder Ju-
Bischofssynode der Russischen Ortho- den, Beschnittene der Unbeschnitte-
doxen Kirche e1n umfangreiches TIO- I Fremde, Skythen, klaven der
kument, das dem Titel 5 Die Freie, sondern Christus 1st alles un 1n
Grundlagen der Soziallehre der Russı- allem  < (Kol 3115
schen Orthodoxen Kirche“ die Positi- LEO Der universale Charakter der

der orthodoxen Kirche ın Russland Kirche bedeutet allerdings nicht, 24SS
die Christen eın Recht auftf nationalegrundlegenden Fragen des Ver-

haltnisses VON KtAnt und Kirche SOWLE Kıgenart un: nationale Selbstverwirk-
einer Reihe gesellschaftlich relevanter lichung hätten. Im Gegenteil, die Kir-

che verbindet 1ın sich das universaleFragen (von der Bedeutung 1010)4) „Ar-
eıt  < UunN „Eigentum” ber „Krıeg mıiı1t dem nationalen Prinzip. Die Or-
UN Frieden“ hıs hin S FTagen der thodoxe Kirche besteht somıt 1ın ihrer
Bioethik“ un ökologischen Proble- Eigenschaft als universale Kirche AUS$S

men) beschreibt. Das Dokument ist einer Anzahl autokephaler Landes-
VOonN besonderer Bedeutung, zweıl da- kirchen. Die kulturellen Unter-

schiede der einzelnen Völker findenmMALt ZU ersien Mal ın der neueren

Geschichte eine orthodoxe Kirche eine 1m liturgischen un weıteren kirchli-
Positionsbestimmung In Fragen der chen Wirken WwW1€e auch 1n den Beson-

derheiten der christlichen Lebensfüh-Soziallehre DONNIMML. Wır dokumen-
tieren ım Folgenden Auszuge AaA die- rung ihren Niederschlag. Al 1eSs CI -

SC DokumentZU Schwerpunktthe- schafft die nationale christliche Kul-
des vorliegenden Heftes. u  —

11.3 Der christliche Patriotismus
IL Kirche und Natıon bezieht sich 1in gleicher Weise auf die

Nation als ethnische Gemeinschaft als
111 Ihrem Wesen ach 1sSt die Kir- auf die Gemeinschaftt der Staatsbür-
che VO universalem und folglich CL Der orthodoxe Christ 1St aufgeru-
übernationalem harakter. In der fen, se1in Vaterland 1m Sinne eines
Kirche „gibt CS keinen Unterschied bestimmten Territoriums lieben,
7zwischen Juden un:! Griechen“ (Röm desgleichen seine ber die Welt VeOeI-

Blutsbrüder. Diese Liebe 1StSo W1e€e (ZOTft nicht NUur der (5OÖff
der Juden ISt, sondern auch derer, die e1ine Ärt,; das göttliche Gebot der
AaUS heidnischen Völkern tammen Nächstenliebe befolgen, welches
(Röm 3:29); teilt auch die Kirche die Liebe ZUr Familie, den Volksange-
die Menschen weder ach nationalem hörigen SOWI1e den Mitbürgern e1IN-
och ach Klassenprinzip ein, in ihr schliefßt.
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Der Patriotismus des orthodoxen erfüllt die Orthodoxe Kirche ihren
Christen soll tatıg se1in. Er außert sich Auiftrag der Versöhnung einander
1in der Verteidigung des Vaterlands gCc- feindlich gesinnter Nationen un!: ih-
SCHl den Feind, 1n der Arbeit 7A88 Lr Vertreter. Dementsprechend be-
Wohle der Heimat,; 1m Einsatz für das zieht sS1e keine Stellung ın interethni-
öffentliche Leben, einschliefßlich der schen Konflikten, miıt Ausnahme sol-
Teilnahme den Angelegenheiten cher Fälle, 1n denen seıtens einer der
der Staatsverwaltung. Der Christ 1St Parteien eindeutig Aggression betrie-
AaZu aufgefordert, die nationale Kul- ben bzw Ungerechtigkeit geübt wird.
tur un das nationale Selbstbewusst-
seın wahren un weılterzuent- 111 Kirche un Staat
wickeln.

Wenn die Natıon bürgerlich H3, 1 Daher soll die Entstehung
der ethnisch vollständig der ber- des irdischen Staates nicht als eine
wiegend eine monokonfessionelle O1- ursprünglich VO Gott Tatsa-
thodoxe Gemeinschaft 1St, An S$1e 1n che, sondern als eine VO Gott den
gew1issem Sinne als einheitliche lau- Menschen gewährte Möglichkeit VeI -

bensgemeinschaft betrachtet werden standen werden, ihr ötfentliches Le-
als orthodoxes olk ben auf der Grundlage ihrer freien

11.4 Gleichzeitig können nationale Willensäußerung ordnen, auf ass
Gefühle Anlass sündhaften Er- eine solche Ordnung als Antwort
scheinungen geben, W1e€e aggressiıvem auf die durch Sünde verdorbene irdi-
Nationalismus, Xenophobie, natıona- sche Wirklichkeit och größeren
ler Auserwähltheit SOWIEe interethni- Suüunden mittels der Urgane weltlicher
scher Feindschaftft. Nicht selten führen Gewalt entkommen hilft Der
diese Phänomene 1n ihrer außersten Gottessohn, dem alle Macht 1m Hım-
Ausprägung Zur Einschränkung der mel WwW1e auf Erden gegeben 1st (Mt
Rechte der Person un:! der Völker, >  > unterwart Sich durch Seine
Krieg SOWl1e anderen Außerungen VO Menschwerdung der irdischen Ord-
Gewalt. Nnung der Dinge un gehorchte auch

Der orthodoxen Ethik wider- den Trägern der Staatsgewalt. A Die
spricht jede Einteilung der Völker ın Apostel ehrten die Christen Gehor-
bessere un: schlechtere Ww1e€e auch die Sa die Staatsgewalt, unabhän-
Herabwürdigung jeglicher ethnischer 19 VO deren Verhältnis Zur Kirche.
oder bürgerlicher Nation. Noch Im apostolischen Jahrhundert wurde
nıger lässt sich die Orthodoxie mıiıt die Kirche Christi durch die Provinz-
solchen Lehren vereinbaren, welche gewalt VO Judäa WI1e durch die rOom1-
die Nation die Stelle (sottes sefrfzen sche Staatsgewalt verfolgt. Nichtsde-
oder den Glauben lediglich einem stoweni1ger beteten die Maärtyrer un
Aspekt des nationalen Selbstbewusst- die anderen Christen dieser eıt für
se1ns reduzieren. die Verfolger und erkannten iıhre

Indem sS1e sich derartigen sünd- Macht
haften Erscheinungen widersetzt, 141102 Die Kirche gebietet ihren
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Kindern nicht 1ULI, der staatlichen (7@e: schränkt un gründet sich auf die gC-
walt unabhängig VO den Überzeu- genseıltige Nichteinmischung ın die
SUNSCH un! Glaubensbekenntnissen inneren Angelegenheiten des anderen.
ihrer Träger Gehorsam leisten, Jedoch 1St sich der Staat 1ın der Regel
sondern s1e betet auch für S1€, „damit bewusst, 4SSs das irdische Wohlerge-
WIr 1n aller Frömmigkeit un Recht- hen undenkbar 1Sst ohne die Beachtung
schaffenheit ungestort un:! ruhig le- gewisser moralischer Normen sol-
ben können“ Tim 2:2) Gleichzeitig cher Normen, die auch für das ew1ge
dürfen die Christen die Staatsgewalt eil des Menschen unerlässlich sind
jedoch nicht verabsolutieren un: die Deshalb können Aufgaben und Tätig-
Grenzen ihres rein irdischen, zeitli- eıt VO Kirche un! Staat nicht NUur 1n
chen un:! vergänglichen Sinns ignorle- der Erlangung .63 rein irdischem
ICIL, der durch das Vorhandensein der Nutzen, sondern auch 1ın der Ver-
Sunde ın der Welt un! die Notwen- wirklichung des Heilsauftrags der
digkeit, ihr Einhalt gebieten, be- Kirche übereinstimmen.
dingt 1ISt. Nach der Lehre der Kirche Das Prinzip der Weltlichkeit des
hat auch die Staatsgewalt nicht das Staates dart nıcht 1m Sinne einer radi-
Recht, sich durch Ausweitung ihrer kalen Verdrängung der Religion 4AUS

Grenzen his ZUur vollen Autonomie allen Bereichen des öffentlichen Le-
gegenüber Gott und der VO Ihm B bens, insbesondere des Ausschlusses
schaftenen Ordnung der inge selbst der religiösen Vereinigungen VO der

verabsolutieren, W 4s Macht- Mitwirkung bei der Bewältigung
missbrauch un Zzur Vergött- öffentlich relevanter Aufgaben der
lichung der Herrschenden tühren des Entzugs ihres Rechts autf Bewer-
könnte. tung der Tätigkeit der Staatsgewalt

HL: In den Beziehungen ”Z7W1- ausgelegt werden. Dieses Prinziıp 1 -
schen Kirche un! Staat 111USS ihre pliziert lediglich eine ZEWISSE Abgren-
sensmäßige Verschiedenheit beachtet ZUNg der Zuständigkeitsbereiche der
werden. Die Kirche 1st unmittelbar Kirche und der Staatsgewalt, die
durch Gott Selbst UuULllseTEeN Herrn Nichteinmischung 1n ihre inneren
Jesus Christus gegründet, während Angelegenheiten.
die Errichtung der Staatsgewalt durch Die Kirche dart nicht Funktionen
Gott 1MmM Laufe eines historischen Pro- sich ziehen, die FA Zuständig-
Z6855C5 mittelbar erfolgt 1St. Das Ziel keitsbereich des Staates gehören, Ww1€
der Kirche 1st das ewıge eil der Men- EEW: gewaltsamen Widerstand
schen, das Ziel des Staates besteht ın die Sünde, Inanspruchnahme staatli-
deren irdischem Wohlergehen. cher Vollmachten, UÜbernahme VO

In der heutigen Welt tragt der Staat Funktionen der Staatsgewalt, die
gewöhnlich einen säkularen Charak- Zwang der Einschränkung beinhal-
ter und 1St keinerlei religiöse Ver- te  =) Allerdings darf die Kirche die
pflichtungen gebunden. Sein Zusam- Staatsmacht bitten oder Ka auttfor-
menwirken mMiI1t der Kirche 1st auf eine dern, in estimmten Fällen ihre Macht
bestimmte Anzahl VO Bereichen be- einzusetzen; das Recht Z Entschei-

PE



dung 1n dieser rage bleibt jedoch gegenüber dem Staat Um der unbe-
dem Staat vorbehalten. einträchtigten un innerlich freien

Der Staat dart sich nicht in das 2 Verkündigung der Wahrheit willen
ben der Kirche, in ihre Verwaltung, hat die Kirche wiederholt in der (se-
Glaubenslehre, ihren Gottesdienst, schichte Verfolgungen durch die
ihre geistliche Praxis usf. einmischen, Feinde Christi erleiden mussen. Selbst
W1e auch grundsätzlich in die Taätig- die verfolgte Kirche 1St aber aufgeru-
eıt der kanonischen kirchlichen Ein- fen, die Verfolgung mıiıt Geduld C1-

richtungen, mıiıt Ausnahme VO  an denje- tragen, ohne dem S1€e verfolgenden
nıgen Fällen, die eine Tätigkeit der Staat die Loyalität verweigern.
Kirche als juristische Person VOTIAaUaUusSs- Die Staatsgewalt besitzt die Jurist1-
SCTZCIK die entsprechende Kontakte sche Souveranıtäat ber das staatliche
ZU Staat SOWIl1e seinen gesetzgeben- Territorium. Demzufolge bestimmt
den un ausführenden Institutionen S1€e auch den jeweiligen rechtlichen
aufnehmen 111USS5. Die Kirche erwartet Status der Orthodoxen Landeskirche
VO Staat Achtung ihrer kanonischen oder VO Teilen VO ihr, indem sS1e ihr
Normen un! anderer innerer Bestim- die Möglichkeit einraumt, dem kirch-
IMNUNSCIL. lichen Auftrag 1n vollem Ma{fße gerecht

1115 In Anbetracht ihrer Ccsc15- werden, bzw diese Möglichkeit
maßigen Unterschiede greifen die einschränkt. Auf diese Weise tragt die
Kirche un: der Staat ZuUur Erreichung Staatsgewalt auch Verantwortung VOIL

ihrer Ziele aut verschiedene Mittel der Ewigen Wahrheit un! tritft letzt-
zurück. Der Staat stutzt sich haupt- endlich die Vorentscheidung ber iıhr
sächlich aut die materielle Gewalt, eigenes Schicksal. Die Kirche wahrt
einschliefßlich des Zwanges, SOWIeEe autf Loyalität gegenüber dem Staat, jedoch
die entsprechenden weltlichen Ideen- steht ber dieser Loyalitätspflicht das
Systeme. Demgegenüber verfügt die Goöttliche Gebot der unbedingten
Kirche ber religiös-moralische Miıt- Erfüllung des Heilsauftrags al-
tel Zur geistigen Leitung ihrer Herde len Bedingungen un:! allen Um-
SOWI1e ZuUur Gewinnung Kinder. ständen.

Die Kirche verkündigt untehlbar Wenn die staatliche Macht die O1 -

die Wahrheit Christi un lehrt die thodoxen Gläubigen ZUuUr Abkehr VO

Menschen moralische Gebote, deren Christus und Seiner Kirche SOWIle
Quelle (3Oft Selbst 1St un: die CS ihr sündhaften, der Seele abträglichen Ta-
nicht erlauben, Anderungen 1ın ihrer ten notigt, 1St die Kirche gehalten,
Lehre vorzunehmen. Ebenfalls 1St CS dem Staat den Gehorsam verwel-
ihr nicht erlaubt, die Wahrheit VeOGI=- SCIN. Der Christ, der die Gebote des
schweigen un: deren Verkündigung (GGewissens befolgt, 1St nıcht verpflich-
Abbruch Cun, welche anderen Leh- teLl, dem ZUr schweren Suüunde not1-
ren auch iımmer VO  - den staatlichen genden staatlichen Betehl nachzu-
Institutionen vorgeschrieben un: VeEeI- kommen. Sollte die gleichzeitige Er-
breitet werden mogen. In dieser Hiın- füllung der Gehorsamspflicht d 86
sicht geniefßt die Kirche volle Freiheit ber dem Staat einerse1lts un!: der (5@-
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bote 4US der Vollkommenheit der liären oder gesellschaftlichen Sittlich-
Wahrheit andererseits nicht möglich eıt SOWI1e die Verletzung der reli-
se1n, 1sSt die Kirchenleitung berechtigt, Z10sen Gefühle ZUuUr Folge haben bzw
ZT: Klärung des Widerspruchs tol- die die kulturelle un geistig-religiöse
gende Mafß$nahmen ergreifen: Auf- Eigenart des Volkes beeinträchtigen
nahme eines direkten Dialogs miıt der der eine Gefahr für die heilige abe

des Lebens darstellen. Bei der Ver-Staatsgewalt ber das aufgekommene
Problem, Aufruft das Volk, die Me- wirklichung ihrer sozialen, karitati-
chanismen der Volksherrschaft Z VeCn, bildungsbezogenen un: sonst1-
AÄnderung der Gesetzgebung SOWI1eEe SCH gesellschaftlichen Programme
ZUur Revıisıon der Entscheidungen der annn die Kirche miıt der Unterstuüt-
Staatsgewalt anzuwenden, Appell ZUNg un: Mitarbeit des Staates rech-
die internationalen Institutionen Mr Sie hat auch das Recht CI Wa -

W 1e die internationale ötfentliche tCH; A4SS der Staat bei der Gestaltung
Meinung, des weıteren ihre Kinder, seiner Beziehungen den religiösen
gewaltlosen zivilen Widerstand lei- Vereinigungen auch die Zahl ihrer
sten. Anhänger, ihren Beitrag 7AUER Schaft-

111.6 Die religiös-welt- fung des historisch-kulturellen un
anschauliche Neutralität des Staates geistigen Erbes des Volkes SOWI1eE de-
widerspricht nicht der christlichen DG  - staatsbürgerliche Haltung be-
Auffassung VO der Berufung der Kıir- rücksichtigt.
che 1ın der Gesellschaft. Nichtsdesto-

hat die Kirche die Pilicht: den Deutsche Übersetzung des Textes
Staat auf die Unzulässigkeit der Pro- übernommen aAM  n Die Grundlagen
pagıerung VO Überzeugungen der der Sozıaldoktrin der Russisch-Or-
Handlungen hinzuweisen, die die thodoxen Kirche. Deutsche []berset-
tale Kontrolle ber das Leben der Per- ZUNZ miıt Einführung un Kommen-
SO ihrer Ansichten un! ihrer Bezie- LaAY, hg. UÜoN 0se Thesing un Rudolf
hungen anderen Menschen, die UVertz Sankt Augustin: Konrad-Ade-
Zerstörung der persönlichen, famıi- nauner-Stiftung, 20017
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